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Eintragung in das Verzeichnis zulassungsfreier
Handwerke oder in das Verzeichnis
handwerksahnlicher Gewerbe beantragen

° 4’
Wenn Sie ein zulassungsfreies Handwerk oder ein handwerksahnliches Gewerbe

selbstandig ausiben méchten, missen Sie den Beginn der gewerblichen Betatigung Ihrer
Handwerkskammer anzeigen.

Basisinformationen

Das Verzeichnis tber die Inhaber eines zulassungsfreien Handwerks oder eines
handwerksahnlichen Gewerbes ist ein Register, in dem sich alle

o natdrlichen und
o juristischen Personen sowie
o rechtsfahigen Personengesellschaften

eintragen missen, die ein zulassungsfreies Handwerk oder handwerksahnliches Gewerbe
betreiben. Die zulassungsfreien Handwerke sind in Abschnitt 1 der Anlage B zur
Handwerksordnung aufgefihrt.

Hierzu gehoéren unter anderem:

Uhrmacher,

Gold- und Silberschmiede,
Holzbildhauer,
Segelmacher,
Schumacher,
Mdller,

Brauer und Malzer,
Textilreiniger,
Gebé&udereiniger,
Fotografen,
Buchbinder und
Geigenbauer.
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Die handwerkséhnlichen Gewerbe sind in Abschnitt 2 der Anlage B zur
Handwerksordnung aufgefiihrt. Hierzu gehdren unter anderem:

Eisenflechter,

Bodenleger,

Metallschleifer und Metallpolierer,
Fahrzeugverwerter,

Rohr- und Kanalreiniger,
Speiseeishersteller,

Kosmetiker und

Klavierstimmer.

Damit das Register richtig gefuihrt werden kann, besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur
Anzeige des Beginns oder der Beendigung des selbstandigen Betriebs eines
zulassungsfreien Handwerks oder handwerkséhnlichen Gewerbes gegentber der
Handwerkskammer. Die Anzeige des Betriebsbeginns 16st ein Verfahren zur Eintragung in
das Register aus.

Voraussetzungen

o

o

Sie fuhren ein zulassungsfreies Handwerk oder handwerkahnliches Gewerbe
selbstandig aus.

Im Rahmen der Eintragung wird erfasst, wer die unternehmerische Betatigung im
zulassungsfreien Handwerk oder handwerksahnlichen Gewerbe ausibt. Die Anzeige-
und Eintragungspflicht trifft die Inhaber oder Inhaberinnen, bei
Personengesellschaften die Gesellschafter oder Gesellschafterinnen und bei
Kapitalgesellschaften die Vertretungsberechtigten (z.B. GmbH-Geschéftsfihrer oder
-Geschaftsfihrerin) des jeweiligen Unternehmens.

Ablauf

Die Eintragung in Verzeichnis tuber die Inhaber eines Betriebs eines zulassungsfreien
Handwerks oder handwerksahnlichen Gewerbes muissen Sie online oder schriftlich bei der
fur Sie zustandigen Handwerkskammer beantragen.

Online-Antrag

o

o

Verschiedene Verwaltungsportale der Lander bieten eine Online-Antragstellung an.
Zudem bieten die Handwerkskammern einen Online-Zugang zu ihren
Verwaltungsverfahren

Schriftlicher Antrag

o

o

Gehen Sie auf die Internetseite lhrer Ortlich zustdndigen Handwerkskammer und
laden Sie sich das Antragsformular herunter. Gerne kdnnen Sie sich auch direkt an
Ihre Handwerkskammer wenden und die erforderlichen Unterlagen zusenden lassen.
Fullen Sie das Formular vollstdndig aus und senden Sie es zusammen mit den
erforderlichen Unterlagen an lhre zustandige Handwerkskammer.
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Nach der Prifung lhrer Unterlagen erhalten Sie bei Vorliegen der Voraussetzungen einen
Bescheid Uber die erfolgte Eintragung.

Bendétigte Unterlagen

> Die eigentliche Anzeige kann formlos erfolgen. Fur das danach durchzufiihrende
Eintragungsverfahren sind folgende Unterlagen einzureichen:

o Einzelunternehmen:

= Kopie des Personalausweises oder eines vergleichbaren
Identifikationspapiers

= Kopie der Gewerbeanmeldung (kann nachgereicht werden)

o Gesellschaften des burgerlichen Rechts (GbR):

= Kopien der Personalausweise oder vergleichbarer Identifikationspapiere der
Gesellschafter und Gesellschafterinnen oder vertretungsberechtigten Personen

= Kopie des Gesellschaftsvertrages (sofern nicht formlos geschlossen)

= Kopie der Gewerbeanmeldung (kann nachgereicht werden)

o Rechtsfahige Personenhandelsgesellschaften der Offenen Handelsgesellschaft
(OHG), Kommanditgesellschaft (KG) und entsprechende ausléndische
Gesellschaftsformen:

= Kopien der Personalausweise oder vergleichbarer Identifikationspapiere der
Gesellschafter und Gesellschafterinnen beziehungsweise
vertretungsberechtigten Personen
= fur den Nachweis zur unternehmerischen Rechtsform
= bei Unternehmenssitz in Deutschland:

= bei im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften:
Registerauszug, bei der OHG zusatzlich eine Kopie des
Gesellschaftsvertrages

= sofern keine Registereintragung erfolgt ist: Kopie des
Gesellschaftsvertrages

= bei auslandischen Rechtsformen:

» Registerauszug des zustandigen auslandischen Registers bei in
Registern eingetragenen Gesellschaften, ansonsten Kopie des
Gesellschaftsvertrages

= Kopie der Gewerbeanmeldung (kann nachgereicht werden)

o Juristische Personen — Gesellschaft mit beschréankter Haftung (GmbH),
haftungsbeschrankte Unternehmergesellschaft (UG), Aktiengesellschaft (AG),
eingetragene Genossenschaft (eG):

= Kopien der Personalausweise oder vergleichbarer Identifikationspapiere der
vertretungsberechtigten Personen
= fur den Nachweis zur unternehmerischen Rechtsform:
= bei Unternehmenssitz in Deutschland: Registerauszug des Handels oder
Genossenschaftsregisters
» bei auslandischen Rechtsformen: Registerauszug des zusténdigen
auslandischen Registers
= Kopie der Gewerbeanmeldung (kann nach Eintragung in die Handwerksrolle
nachgereicht werden)
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Zustandige Stellen

- Handwerkskammer Bremen

= +49 421 3610000

= +49 421 30500 109
Ansgaritorstrasse 24, 28195 Bremen
Website

service@hwk-bremen.de

Online Services

o handwerk:digital
handwerk:digital bietet Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Antrage bei der zustandigen
Handwerkskammer online zu stellen. Der Login erfolgt mit dem OSI-Konto, welches
Barger:innen wie Unternehmen zur Verfligung steht.

Gebiihren | Kosten

Die konkrete Gebuhr ergibt sich aus dem Gebuhrenverzeichnis der Handwerkskammer,
das Uber die Internetseite der Kammer abrufbar ist.

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?
Anzeige der Tatigkeit: vor Beginn

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Sind alle Unterlagen vollstandig eingereicht, kann die Eintragung in das Verzeichnis Uber
die Inhaber eines Betriebs eines zulassungsfreien Handwerks oder eines
handwerksahnlichen Gewerbes innerhalb weniger Arbeitstage abgeschlossen werden.

Rechtsgrundlagen

o § 18 Handwerksordnung (HwO)
o Gebuhrenordnung der Handwerkskammer

Weitere Informationen

o Datenschutzinformation zur Leistung

Seite 4 von 5


https://www.service.bremen.de/visitenkarte/handwerkskammer-bremen-177484
https://www.hwk-bremen.de/
mailto:service@hwk-bremen.de
https://handwerksportal-digital.de
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__18.html
https://www.hwk-bremen.de/uber-uns/rechtsgrundlagen
https://www.hwk-bremen.de/datenschutz

Aktualisiert am 20.05.2026

Seite 5von 5



	 Eintragung in das Verzeichnis zulassungsfreier Handwerke oder in das Verzeichnis handwerksähnlicher Gewerbe beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Handwerkskammer Bremen

	Online Services
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


